
Liebe Faschingsfreunde,  
 

anbei ein Auszug aus den Verwaltungsvorschriften. Somit können weiterhin auch 
 1-achsige Anhänger verwendet werden. 

 
 

„I N F O“ 
 
 

Verwendung von Anhängern zur Personenbeförderung 
bei Brauchtumsveranstaltungen 

 
 
Ebenso wie das LRA Kronach sehen wir keine gesetzliche Verpflichtung, bei der 
Personenbeförderung anlässlich von Brauchtumsveranstaltung nur "2-achsige Anhänger" und 
"Anhänger mit Drehkranz" einzusetzen. 
 
Die 2. StVR-AusnVO bzw. das hierzu ergangene Merkblatt machen keine entsprechenden 
Vorgaben. Allenfalls kann man aus § 1/III der 2. StVR-AusnVO  (Vorgabe: Ladefläche eben, 
tritt- und rutschfest) im konkreten Einzelfall indirekt einen "gewissen Anhängerausschluss" 
ableiten. Auch die sonstigen, in der StVO selbst enthaltenen Personenbeförderungsverbote 
stellen nicht mehr auf die Ein- bzw. Zweiachsigkeit eines Anhängers ab. 
 
So hat man beispielsweise das Verbot des § 21/I Nr. 3 StVO -es war einmal auf einachsige 
Wohnanhänger beschränkt- nun auf Wohnanhänger allgemein ausgedehnt. Als Begründung 
hat man die allgemeine Ungeeignetheit von Wohnanhängern angeführt. Auch die im § 21/II S. 
5 enthaltene Ausnahmeregelung der zugelassenen Personenbeförderung auf Anhängern, die 
für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, stellt nur noch auf "geeignete 
Sitzgelegenheiten" ab, unterscheidet aber nicht in der Anzahl der Anhängerachsen. 
Somit ist unseres Erachtens die Personenbeförderung auf einachsigen Anhängern im Rahmen 
von Brauchtumsveranstaltung nicht generell verboten. Auch der Wunsch nach einem 
Drehkranz mag zwar in vielen Fällen die Verkehrssicherheit im Hinblick auf die 
Kippsicherheit erhöhen, kann aber weder als Voraussetzung gelten, noch einen auf jede 
Situation anwendbaren Sicherheitsgewinn bedeuten. Unter Umständen kann ein vorhandener 
Drehkranz bei scharfen Kurvenfahrten sogar zu stärkerer Kippneigung führen als dies bei 
einem Standardanhänger der Fall wäre.  
 
(Auskunft von EPHK Garschhammer, Fortbildungsinstitut der BPP Ainring, Fachbereich 
Verkehr). 
 
 


